
Umsetzung der FABI Vorlage ab 1.1.2018 im Kanton Zürich

Mit Annahme des geänderten Steuer-
gesetzes im Kanton Zürich vom Sep- 
tember 2017 ist nun der Fahrkosten-
abzug in den Berufsauslagen für 
Unselbstständige ab dem 01.01.2018 
auf CHF 5000 beschränkt.

Am 9. Februar 2014 haben die Stimm
berechtigten dem Bundesbeschluss über 
die Finanzierung und den Ausbau der 
Eisenbahninfrastruktur (FABI) zuge
stimmt.

Die Finanzierung der gesamten Bahn
infrastruktur wird neu mit einem un
befristeten Fonds besser abgesichert 
und mit den bisherigen sowie zusätzli
chen Geldern gedeckt. Alle leisten dazu 
einen Beitrag – der Bund, die Kantone, 

die Bahnunternehmen und die Reisen
den.

Wir wirkt sich dieser Beschluss nun 
auf den einzelnen Steuerpflichtigen 
aus?

Für Fahrkosten zwischen Wohn und 
Arbeitsort können bei der direkten 
Bundessteuer bereits ab dem 1.1.2016 
nur noch maximal CHF 3000 vom steu
erbaren Jahreseinkommen abgezogen 
werden. 

Bei der Staats und Gemeindesteuer 
konnten im Kanton Zürich bis Ende 
2017 sämtliche Kosten für den Arbeits
weg geltend gemacht werden. 

Ab dem 1. Januar 2018 ist nun auch 
dieser Abzug auf CHF 5000.– pro Per
son begrenzt. Diese Änderung haben die 
ZürcherStimmberechtigten am 24. Sep
tember 2017 mit 70,7 Prozent an der 
Urne gutgeheissen.

Bei unselbstständig Erwerbenden wer
den diese Begrenzungen in den Berufs
auslagen berücksichtigt. Die Maximal
abzüge sind für Fahrkosten zwischen 
Wohn und Arbeitsort, für Auto, Mo
torrad oder öffentlichen Verkehr zuge
lassen. Etwas komplexer wird es bei 
unselbstständig Erwerbenden mit ei

nem Geschäftsauto. Hier muss eine Ver
gleichsrechnung angestellt werden. 
Dazu folgendes Beispiel:

Herr Muster besitzt ein Geschäfts
auto mit einem Anschaffungswert von 
CHF 80 000 exkl. MWST. Sein täglicher 
Arbeitsweg beträgt 50 km pro Tag, was 

11 000 km à CHF 0,70 ergibt. (220 Ar
beitstage/Jahr)
 
Direkte Bundessteuer
Privatanteil Geschäftsauto  
9,6 Prozent pro Jahr:
CHF 7680 (auf dem Lohnausweis)
Arbeitsweg CHF 7700
Begrenzung CHF 3000:
CHF 4700 (Berufsauslagen)
Aufrechnung steuerbares Einkommen:
= Total CHF 12 380

 
Neben dem Privatanteil, welcher auch 
bisher auf dem Lohnausweis aufge
rechnet wurde, ist noch eine zusätzliche 
Aufrechnung für den geldwerten Vor
teil für den Arbeitsweg vorzunehmen.
 
Kantons- und Gemeindesteuern
Privatanteil Geschäftsauto  
9,6 Prozent pro Jahr:
CHF 7680 (Lohnausweis)
Arbeitsweg CHF 7700
Begrenzung CHF 5000 
Aufrechnung steuerbares Einkommen:
CHF 2700 (Berufsauslagen)
Aufrechnung steuerbares Einkommen:
= Total CHF 10 380

Im Lohnausweis von Mitarbeiten
den mit Geschäftsfahrzeugen muss der 
pro zentuale Anteil am Aussendienst 
deklariert sein. Dieser kann effektiv 
oder als Pauschale ausgewiesen wer
den.

Bei einem selbstständig Erwerben
den, welcher ein Auto überwiegend 
(über 50 Prozent) für die selbstständi
ge Erwerbstätigkeit benötigt, erfolgt 
für Privatfahrten in der Buchhaltung 
eine Aufrechnung von monatlich 0,8 
Prozent des Neukaufpreises. 

Dadurch sind sämt liche Privatfahr
ten abgegolten (auch der Arbeitsweg für 
eine unselbstständige Nebener werbs
tätigkeit). 

Somit muss auch ab 1.1.2018 keine 
weitere Aufrechnung mehr vorgenom
men werden. n

Der ZBV gratuliert

Auszeichnung für 20 Jahre qualitativ 
hervorragende Milch 

Ende Oktober ehrte die Genossen-
schaft Vereinigte Milchbauern 
Mitte-Ost (VMMO) 128 Mitglieder  
für die Produktion von 20 Jahren 
qualitativ hervorragender Milch. Als 
Anerkennung für ihre bemerkens-
werte Leistung wurde den erfolgrei-
chen Milchbäuerinnen und Milch-
bauern vom VMMO Präsident Hans-
peter Egli eine gravierte Glocke oder 
ein Hotelgutschein überreicht. 

Diese einmalige Auszeichnung wird 
ausschliesslich an Bäuerinnen und Bau
ern verliehen, welche 20 Jahre Milch 
ohne Qualitätsverluste produziert ha
ben. 

20 Jahre einwandfreie Milchqualität 
sind keine Glücksache, sondern der 
Beweis für Tüchtigkeit, Sauberkeit, Zu

verlässigkeit, Engagement und Freude 
am Beruf. 

Die Schweizer Milchproduzenten 
arbeiten 7 Tage pro Woche und 52 Wo
chen im Jahr, damit die Konsumenten 
das Naturprodukt Milch in höchster 
Qualität geniessen können. An der Eh
rung in Kirchberg SG erhielten die ge

ehrten Milchproduzenten die verdien
te Wertschätzung und Anerkennung 
für ihr enormes Engagement. Der ZBV 
ist  stolz, dass auch 25 Bäuerinnen und 
Bauern aus dem Kanton Zürich zu den 
Milchbauern gehören, welche seit 20 
Jahre lang hervorragende Milch pro
duzieren. Herzliche Gratulation!

Die Genossenschaft VMMO 
Die Genossenschaft Vereinigte Milch
bauern MitteOst, kurz VMMO, vertritt 
die Interessen ihrer rund 4600 Mitglie
der und erbringt für diese eine breite 
Palette an Dienst und Beratungsleis
tungen. Die Mitglieder der VMMO sind 
allesamt aktive Milchproduzenten und 
pro duzieren rund ein Viertel der schwei
zerischen Milchmenge. 

Das Einzugsgebiet der VMMO er
streckt sich über 11 Kantone in der Ost 
und Zentralschweiz. Getreu ihrer De
vise «Kompetent rund um Milch» ist 
die VMMO auch für NichtMitglieder 
die verlässliche Ansprechpartnerin für 
alle Themen rund um die Milchpro
duktion. n VMMO

Die Schweiz verhandelt aktuell ein Freihandelsabkommen 
mit den Mercosur-Staaten

Freihandel mit Mercosur ja,  
aber nicht um jeden Preis 

Die an der heutigen Medienkonferenz 
vorgestellte Mercosur-Koalition1  
sagt «Ja, aber» dazu. Sie fordert, 
dass verbindliche Nachhaltigkeits-
kriterien im Freihandelsabkommen 
aufgenommen, die sensiblen Land-
wirtschaftsprodukte nicht gefährdet 
und der Konsumentenschutz nicht 
geschwächt werden. 

Seit Juni 2017 verhandelt die Schweiz 
im Rahmen der EFTA über ein Freihan
delsabkommen mit den MercosurStaa
ten. Die Schweizer Exportwirtschaft 
erhofft sich dadurch einen besseren 
Zugang zu den Märkten in Südameri
ka. Das Abkommen hat jedoch auch 
Auswirkungen einerseits auf Bauernfa
milien und Umwelt in den Mercosur
Staaten, andererseits auf die Schwei
zer Landwirtschaft, die Arbeitsplätze 
im Ernährungssektor sowie auf die 
Schweizer Konsumentinnen und Kon
sumenten. Die neu gegründete Mer
cosurKoalition will diese Auswirkun
gen in Politik und Öffentlichkeit the
matisieren und vernünftige Lösungen 
finden. 

Die Koalition stellt sich nicht per se 
gegen ein Freihandelsabkommen, for
dert jedoch, dass darin konkrete Nach
haltigkeitskriterien verankert werden. 
Die mitwirkenden Entwicklungs, Kon
sumenten und Tier schutzorganisa tio
nen sowie Bauernver bände erläuterten 
an der Medienkonferenz ihre Beden
ken zu einem nachhaltiges Abkommen. 
Or ganisationen aus den MercosurStaa

ten teilen diese Forderungen. Natalia 
Carrau von der Organisation «Friends 
of the Earth» aus Uruguay betonte: 
«Bereits heute setzt die industrielle 
Landwirtschaft, welche in den Hän
den von Konzernen liegt, bäuerliche 
Familienbetriebe in Südamerika unter 
Druck.» 

Um bereits vor Abschluss des Ab
kommens die Risiken zu identifizieren, 
verlangt die MercosurKoalition vom 
Bundesrat eine unabhängige Nachhal
tigkeitsanalyse. Als Teil des Abkom
mens fordert die Koalition ein Nach
haltigkeitskapitel mit ambitionier ten 
und messbaren Zielen. Die Umsetzung 
der Agenda 2030 bzw. der UNOZiele 
für nachhaltige Entwicklung (SDG), die 
Respektierung relevanter Völ kerrechts
verträge sowie des Schweizer Verfas
sungsartikels zur Ernährungs sicher
heit und zu nachhaltigem Handel müs
sen Teil dieses Nachhaltigkeitskapitels 
sein, genauso wie Tierschutzaspekte 
und die Umsetzung des Pariser Klima
abkommens. 

Bei der Einfuhr von Landwirtschafts
produkten sind in den sensiblen Berei
chen die Zugeständnisse zwingend auf 
die bestehenden WTOKontingente zu 
beschränken. 

Zudem muss aus den MercosurStaa
ten importiertes Fleisch ohne Leis
tungs und Wachstumsförderer und 
unter Einhaltung hoher Tierschutz 
und Lebensmittelsicherheitsstandards 
produziert worden sein. Auch soll wei
ter hin nur GVOfreies Soja in die 
Schweiz gelangen.
n Mercosur-Koalition

Seit dem 1.1.2018 ist  
auch im Kanton Zürich  

der Abzug für Fahrkosten 
in den Berufsauslagen 

begrenzt.

Beata Winzeler
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Herzliche Gratulation den Zürcher Produzenten von hervorragender Milch. Bild: VMMO

Fahrkostenabzug in den Berufsauslagen  
für Unselbstständige werden beschränkt.  
Bild: ZVV Twitter

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
AGRO-Treuhand Region Zürich AG n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 052 355 01 10 n www.atzuerich.ch

20 Jahre gute Milch
Peter Alig, Bubikon Zürich
Hansueli Arnold, Meilen Zürich
Hansjörg Badertscher, Madetswil Zürich
Christian Baer, Rifferswil Zürich
Roland Betschart, Hütten Zürich
Reto Bieri, Turbenthal Zürich
Ernst Bollier-Kauflin, Wädenswil Zürich
Mathias Braun, Wald Zürich
Ruedi Frei-Kunz, Freudwil Zürich
Stefan Gehrig, Schlatt b. Winterthur Zürich
Hansruedi Gerber, Adetswil Zürich
Heidi Gut-Jucker, Saland Zürich
Beat Hofer, Wiesendangen Zürich

Tobias Löhrli, Freienstein Zürich
Christian Mathys, Forch Zürich
Willi Rüeger, Räterschen Zürich
Theo Rüegg, Hittnau Zürich
Margrit Schenk, Herrliberg Zürich
Markus Schmid-Egli, Bauma Zürich
Peter Schöchli, Elgg Zürich
Martin Stolz, Buch am Irchel Zürich
Stefan Ulrich, Unterstammheim Zürich
Ewald Wagner, Bertschikon Zürich
Peter Weilenmann, Gutenswil Zürich
Karl Wipf-Suter, Marthalen Zürich
n VMMO 
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